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hält es für ein Land der Unwissenheit, unfruchtbar
>an Männern, die die schwere Kunst der Regierung
verstehen. Man spöttelt über die Zänkereyen der ober-

sien Autoritäten und hält uns der Vormundschaft noch

sehr bedürftig — Wer jezt noch auf Federalism«»
Host, der träumt. Frankreich wird so wenig in die-

sin, als darein willigen, daß wir mit ihm und

Oestreich in gleichem Grade verwandt seyen.

Beylage.
Drey Proklamationen Bonapartes.

1.

Bonaparte, erster Consul der fr. Republik,

In Erwägung, daß die cisalpinische Republik von
dem Kaiser und von dem grasten Theil der europäischen

Mächte als frey und unabhängig ist anerkannt worden,

lind daß es dem Edelsinne des fränkischen Volkes ge-

maß ist, einem Kriege, welcher das feste Land ver-

wüstet, ein.Ende zu machen und die Wiederherstellung

dieser Republik zu bewirken

beschließt:
1. ES soll sich zu Mailand eine Consulta vereinigen, die

den Austrag hat, die innere Einrichtung der Rc-

pudiik zu organisieren und diejenigen Gesetze und

Verordnungen zu verfertigen, welche sich aus die

allgemeine Staatsverwaltung beziehen.

2. Die Consulta besteht aus 50 Mitgliedern; ihr
Präsident wird der außerordentliche fränkische Ge-

sandte seyn.

z. Die Consulta wird in ihrer ersten Sitzung, die

Ordnung ihrer Arbeiten und ihre Eintheilung in

Sectioncn festsetzen.

4. Die Consulta ist verpflichtet, sich mit den Ent-

würfen von dringlichen Verordnungen zu beschäsli-

gen, welche die ausserordentliche Commißwn von

ihr begehren wird.
Mailand den 28. Prairial I. 8.

2.

Bonaparte, erster Consul der fr. Rcp. beschließt:

z. Es ist zu Mayland ein ausserordentlicher Minister
der fränkischen Regierung angestellt.

2. Durch diesen Minister allein geschieht alle Verbin-

dung mit der cisalpinischen Republik: kein franzö-

sischcr Beamter kann einige Verbindung mit der

Regierung haben, anders als durch dessen Dazwi.
schcnkunst.

Die Einkünfte, sie mögen nun von den öffentlichen
Abgaben ober von den Gütern der gegen Frankreich
im Krieg stehenden Mächte herrühren, werden in
dem Namen und unter der unmittelbaren Aussicht
des fränkischen Ministers bezogen; zu dem Ende
wird ihm zur Seite ein fränkischer Schatzmeister
ernannt werden, in dessen Casse alle Fonds cinge-
hen sollen.

4. Alle in diese ausserordentliche Cassa fließende Fonds
können nickt anders als auf den besondern Befehl
des fränkischen Ministers und für die Bedürfnisse
der Armee verwendet werden.

Der ausserordentliche fränk. Minister allein kann
die Generalversammlung der Consulta, welche die

Verhandlungen über die Constitution und Gcsetzge.
bung vorbereiten soll, zusammen berufen; er führt
dabey den Vorsitz.

Mailand, 28. Prairial I. 8.

?«

Bonaparte, erster Consul der fr. Rcp. beschließt^

1. Die Regierung der cisalpinischen Republik wird
provisorisch von einer ausserordentlichen Commißion
von Mitgliedern ausgeübt, die mit Ausnahme
der gesetzgebenden und richterlichen, alle Gewalten
in sich vereinigt.

2. Diese Commißion schlägt der durch den Beschluß
vom heutigen Tag niedergesezten Consulta, diejeni,
gen Gesetze und Verordnungen vor, welche sie noth,
wendig findet.

;. Sie kann in den bestehenden Gerichtshöfen, die

Richter bestätigen oder andere an ihre Stelle wählen.

4. Sie stellt in jedem Bezirk einen Regierungscom-
missarius an, welcher die Details der Verwaltung
zu besorgen haben wird.

;. Der Reg. Commissarius hat unter seinen Befehlen
alle Munizipalitäts-Agenten und öffentlichen Beam,
ten in seinem Arrondissement und korrespondiert un-
mittelbar mit der ausserordenrlichen Commißion.

6. Die Abgabe» bleiben auf dem gleichen Fuß, wie
sie für das Jahr l8c>o sind festgesezt worden; die

Commißion kann neue einführen, wenn die Consulta
dazu ihre förmliche Einwilligung giebt.

7. Alle öffentlichen Beamten sind gehalten an ihren
Stellen zu bleiben und ihre Dienste unter der Gewalt
der provisorischen Regierung fortzusetzen, bis darü-
der etwas anders wird beschlossen werden.

Mailand, 28. Prairial I. 8»
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